
Ethik

Die individuell im Beratungsgespräch 
erstellte Patientenverfügung als 
Klärungs-, Selbstbestimmungs- und
Kommunikationsinstrument
P. Lack*

Einleitung 

Bei Entscheidungen, ob medizinische Mass-
nahmen bei urteils- oder äusserungsunfähigen
Patienten eingeleitet, unterlassen oder abge-
brochen werden sollen, geht es neben medizini-
schen, ethischen und rechtlichen Fragen auch
um ganz praktische Verfahrensfragen. Im vorlie-
genden Artikel wird eingangs die jüngste Ent-
wicklung bei Patientenverfügungen im speziel-
len und bei Vorsorgeverfügungen im allgemei-
nen kurz dargestellt, grundsätzliche Überlegun-
gen anhand von Studien besprochen, praktische
Empfehlungen vorgestellt und schliesslich die
Umsetzung bei der Basler Organisation GGG Be-
gleiten | Voluntas beschrieben. 

Grundlagen: 
Würde und Selbstbestimmungsrecht 

Im öffentlichen Diskurs um eine angemessene
Behandlung von Patienten mit schweren Er-
krankungen oder Patienten im hohen Alter wird
oft auf die «Würde» und das «würdige Sterben»
rekurriert. Wie verschiedene Autoren gezeigt
haben, taugt dieser Begriff in bezug auf Behand-
lungsentscheide wenig, weil er stark von der je-
weiligen weltanschaulichen Sichtweise geprägt
ist [1]. Zudem hat sich im westeuropäisch-nord-
amerikanischen Denken ein bestimmtes Auto-
nomieverständnis durchgesetzt, das die Erfah-
rung von Abhängigkeit ausser acht lässt. Einer
Kultur, die sich an diesem Autonomieverständ-

nis allein orientiert, fehlt das Verständnis für
Werte wie Rücksicht, Solidarität und Sorgfalt [2].
Autonomie aber ereignet sich tatsächlich zwi-
schen den Polen «Abhängigkeit» und «Unab-
hängigkeit». Darum ist Autonomie eng mit Ver-
antwortung verbunden: Verantwortung der eige-
nen Leiblichkeit, der Umwelt und den sozialen
Bindungen gegenüber. Das Festlegen von Anord-
nungen für eine schwere Krankheitsphase oder
das Sterben geschieht also vor dem Hintergrund
von Selbstverantwortung und sozialer Verant-
wortung. So verstanden, können Vorsorgever-
fügungen nie eine isolierte Entscheidung des
einzelnen sein, sondern entstehen prozessual in
Auseinandersetzung mit anderen, z.B. Ange-
hörigen oder (Haus-)Ärztin/-Arzt. 

Neben der ethischen Auseinandersetzung ist
zunehmend auch eine juristische Argumen-
tation feststellbar, die sich auf das Selbstbe-
stimmungsrecht des Patienten bezieht. Der Arzt 
Albrecht Ohly schreibt:

Anstatt auf die problematischen, wankelmü-
tigen Begriffe «Autonomie» und «Würde»
als kollektive Eigenschaft der Gattung
Homo sapiens rekurrieren die Richter statt
dessen auf die individuelle Autonomie des
Kranken, mit anderen Worten: auf sein
Selbstbestimmungsrecht. Nur das Indivi-
duum kann bestimmen, welche Behand-
lungsmassnahmen es vor dem Hintergrund
seiner Biographie, seines Wertekanons für
angemessen und sinnvoll hält. Aus dem
«Salus aegroti suprema lex» hat die Recht-
sprechung die «Voluntas aegroti suprema
lex» gemacht. [3]

Diese Tendenz lässt sich bei politischen Vorstös-
sen und gesetzlichen Projekten in der Schweiz
und in Deutschland verfolgen. So zum Beispiel
in der Erklärung des Eidgenössischen Justiz-
departements zum Vorentwurf für die Total-
revision des Vormundschaftsrechts, wonach die
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Patientenverfügungen gelten als geeignetes Instrument der Willensbekundung
bei nicht äusserungs- oder nicht urteilsfähigen Patienten. Der Beitrag wirft
einen Blick auf die aktuelle ethische und juristische Entwicklung und zeigt
Schwierigkeiten bei der Erstellung und Umsetzung von Patientenverfügungen
auf. Weiter werden Qualitätsanforderungen für valide Patientenverfügungen
dargelegt sowie ein Beispiel praktischer Umsetzung im Rahmen der Basler 
Organisation GGG Voluntas vorgestellt. 
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«Förderung des Selbstbestimmungsrechts» (Medien-
mitteilung vom 26. Juni 2003) im Zentrum steht.
Auch der Bericht der Arbeitsgruppe «Patienten-
autonomie am Lebensende» des Deutschen 
Bundesministeriums für Justiz sieht die ethische 
Legitimation jeglichen ärztlichen Eingriffs in der
Selbstbestimmung des Patienten. Dies gilt so-
wohl bei einwilligungsfähigen als auch bei ein-
willigungsunfähigen Patientinnen und Patien-
ten [4]. Auch die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat in
ihren jüngsten Überarbeitungen verschiedener
Richtlinien die Patientenverfügung als verbind-
liches Instrument der Willensäusserung bei
nicht äusserungsfähigen oder urteilsunfähigen
Patienten bekräftigt, so z.B. in «Behandlung und
Betreuung von älteren, pflegebedürftigen Men-
schen» [5]. 

Das Verständnis der Patientenverfügung 
allein als Selbstbestimmungsinstrument greift
jedoch zu kurz. Wie bereits erwähnt ereignet sich
Autonomie zwischen den Polen Unabhängigkeit
und Abhängigkeit, Eigenverantwortung und so-
zialer Verantwortung. In diesem Spannungsfeld
stehen auch Selbstbestimmungsrecht und Pa-
tientenverfügung. Die verbindliche Darlegung
eigener Werte und Behandlungswünsche im
Hinblick auf die medizinische Behandlung in
kritischen Situationen muss auch Angehörige,
Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen
und natürlich das geltende Recht im Blick
haben. Das Dokument ist also unter folgenden
Aspekten zu sehen:
– die Patientenverfügung als persönlicher 

Klärungsprozess;
– die Patientenverfügung als Kommunika-

tionsmittel gegenüber Angehörigen und Be-
handlungsteam;

– die Patientenverfügung als Selbstbestim-
mungsinstrument bei Äusserungs- oder Ur-
teilsunfähigkeit.

Diese unterschiedlichen Aspekte müssen schon
beim Erstellen einfliessen, ansonsten besteht die
Gefahr, dass ein nicht umsetzbares Dokument
entsteht. 

Schwierigkeiten bei 
Patientenverfügungen 

Die Patientenverfügung gibt immer wieder An-
lass zur Frage, ob sie den aktuellen Patienten-
willen wiedergibt und wie bindend die Verfü-
gung für den Arzt/die Ärztin ist. Die Schwierig-
keit liegt u.a. darin begründet, dass es sich bei
der Patientenverfügung aus Patientensicht um

eine höchstpersönliche Angelegenheit handelt
und die Respektierung deshalb keine Einschrän-
kung verträgt; für Ärzte/Ärztinnen und Pfle-
gende steht sie immer auch im Kontext einer 
Berufsethik. Für die Politik geht es bei der Frage
nach der Durchsetzbarkeit des Selbstbestim-
mungsrechts auch um den Schutz des höchsten
Gutes, des Lebens. Die Patientenverfügung be-
findet sich an der Schnittstelle dieser Auseinan-
dersetzungen zwischen Selbstbestimmungs-
recht, berufsethischen Überlegungen und dem
sozialethischen und gesetzlichen Schutz schwa-
cher und hilfsbedürftiger Personen. Eine grund-
sätzliche Klärung, wie sich diese Ansprüche 
zueinander verhalten, ist unumgänglich. Ein 
Patientengesetz oder auch eine «Patienten-
charta», wie sie im Moment von der SAMW und
der Schweizerischen Patientenplattform ange-
regt wird, würden diese Lücke schliessen. 

Das Deutsche Bundesministerium für Ge-
sundheit hat in einem 2002 veröffentlichten 
Bericht [6] die Schwierigkeiten bei der Abfassung
und Umsetzung von Patientenverfügungen wie
folgt beschrieben: 

Informationsdefizite des Verfügenden 
– Mangel an deskriptiver (medizinischer) In-

formation;
– Mangel an Kommunikation und Feedback;
– Mangel an prozeduraler Entwicklung;
– Grenzen der Vorhersehbarkeit;
– interpretationsbedürftige und wertende Wei-

sungen;
– Grenzen des Verfügbaren.

Probleme bei der Umsetzung
– Unklare, unscharfe Anweisungen;
– Aufklärung über mögliche Interessenskon-

flikte;
– Identität der Person;
– Konflikte für Ärzte, Pflegepersonal, Betreuer,

Bevollmächtigte;
– Interpretationsspielräume;
– zeitlicher Abstand zwischen Abfassung und

Umsetzung.

Die Absicht der Verfügung
Das Aufkommen von Patientenverfügungen ist
eng verknüpft mit den Forschritten der Medizin
im vergangenen Jahrhundert. Die Patientenver-
fügung entwickelte sich zu Beginn als «Abwehr-
instrument» gegen eine übereifrige Ärzteschaft.
Das hat bei Medizinalpersonen auch zu Skepsis
geführt. Es finden sich zuweilen in Patientenver-
fügungen wertende und unsachgemässe, unprä-
zise und pauschale Formulierungen wie bei-
spielsweise «keine Apparatemedizin», «nicht an
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den Schläuchen hängen» usw. Solche Aussagen
sind wenig dienlich, weil sie sich einerseits in der
klinischen Praxis oft nicht umsetzen lassen, an-
dererseits geben sie zuwenig Einblick in die per-
sönliche Werthaltung des Patienten oder lassen
Zweifel an der Entscheidungsfindung aufkom-
men. Solche Verfügungen werden von Patienten
als «eine Art Versicherung gegen die Schrecken
der Krankheit» [7] gesehen. Neben dieser eher
defensiv orientierten Absicht entwickelt sich
aber zunehmend auch eine Sicht der Patienten-
verfügung als Kommunikationsinstrument. So
Christian Marti in der Schweizerischen Ärztezei-
tung [8]: 

Wir [die Ärztegruppe WintiMed] sind zum
Schluss gekommen, dass Patientenverfü-
gungen für uns betreuende Ärztinnen und
Ärzte eine wertvolle Entscheidungshilfe
und wirksame Entlastung sein können,
denn sie helfen uns, aber auch den Angehö-
rigen und allen beteiligten Betreuungsper-
sonen, Menschen auch dann noch in ihrem
Sinn zu betreuen und zu behandeln, wenn
sie selber nicht mehr entscheidungsfähig
sind, z.B. bei der Frage, ob eine Spitaleinwei-
sung zur Therapieintensivierung im Sinne
des Patienten ist. 

Marti weist darauf hin, dass das Erarbeiten einer
Patientenverfügung eine persönliche Herausfor-
derung ist, die die Auseinandersetzung mit dem
eigenen Sterben und dem Tod verlangt. So wird
die Patientenverfügung zu einer Darlegung 
der persönlichen Lebenseinstellung gegenüber
Krankheit, Abhängigkeit und Tod (Werteklä-
rung) und nicht ausschliesslich zu einer Samm-
lung medizinischer Anweisungen. 

Die Problematik vorgefertigter Verfügungen
In den vergangenen Jahrzehnten ist eine grosse
Vielfalt vorgefertigter (vorformulierter) Patien-
tenverfügungen in der Schweiz entstanden.
Diese zeichnen sich dadurch aus, dass die/der
Verfügende das Dokument in den meisten Fällen
nur noch datieren und unterschreiben muss. Bei
diesen Formularen ist in der Regel nicht vorge-
sehen, dass die individuelle lebensgeschichtliche
und gesundheitliche Situation der/des Verfügen-
den erwähnt wird. Ist eine Werterklärung vor-
handen, so spiegelt diese die weltanschauliche
Sicht vom Herausgeber der Vorlage. Bei vorfor-
mulierten Patientenverfügungen treten die Indi-
vidualität des Patienten und der persönliche
Wille nur ungenügend zutage, und deshalb sind
sie oft nicht umsetzbar. Wird eine Patienten-

verfügung aus dem Kontext der persönlichen
Biographie oder Lebenssituation herausgelöst,
bleibt nur noch ein zweifelhaftes Gerüst standar-
disierter Sätze, das den persönlichen Willen
nicht ausreichend und vor allem nicht glaub-
würdig zum Ausdruck bringt. Die Folge ist, dass
die Anordnungen dann oft nicht befolgt bzw.
umgesetzt werden. Vorgefertigte Verfügungen
tragen den medizinischen, ethischen, aber auch
praktischen Anforderungen nicht genügend
Rechnung. 

Die zentrale ethische Frage bei vorgefertigten
Patientenverfügungen aber ist, ob die/der Verfü-
gende über die getroffenen Entscheide genügend
aufgeklärt und sich der Konsequenzen bewusst
war. «Dies ist bedeutsam, da adäquate Informa-
tion die Voraussetzung für eine rechtswirksame
Einwilligung darstellt.» [6] Angesichts der Trag-
weite der Entscheidung ist es zweifelhaft, wenn
eine Verfügende/ein Verfügender ein vorge-
fertigtes Formular ohne Beratungsgespräch nur
noch datiert und unterschreibt. Diese Problema-
tik trifft auch auf Verfügungen zu, die mittels
Multiple-choice-Sätzen erstellt werden. Der me-
dizinethische Grundsatz des informierten Ent-
scheids [9] sollte bei der Patientenverfügung
nicht fallengelassen werden, auch wenn sich die
Umsetzung dieses Anspruchs schwieriger gestal-
tet als im regulären Arzt-Patienten-Gespräch.
Vorgefertigte Formulare können aufgewertet
werden, wenn sie in einer persönlichen Beratung 
besprochen und der individuellen Situation an-
gepasst werden. Der im Jahr 2004 erschienene
Bericht der Arbeitsgruppe «Patientenautonomie
am Lebensende» der deutschen Regierung emp-
fiehlt eine Beratung beim Erstellen einer Verfü-
gung [4]. Auch das Gutachten des Deutschen
Bundesministeriums der Gesundheit aus dem
Jahr 2002 kommt zum Schluss, dass die Anforde-
rungen an die Willensbildung am besten mit
einer Beratung erfüllt werden: «Vor einer Erstel-
lung einer Patientenverfügung muss sich der 
Patient sowohl seiner individuellen medizini-
schen Situation und deren vorhersehbaren Ent-
wicklung sowie auch seiner individuellen Präfe-
renzen und Wünsche klar werden. Dies kann am
besten im Rahmen einer Beratung geschehen,
die auch mögliche Entscheidungskonflikte deut-
lich macht.» [6] Auch der Expertenbericht zur
Revision des Schweizerischen Vormundschafts-
gesetzes legt angesichts der weitreichenden Kon-
sequenzen von Vorsorgeverfügungen eine Bera-
tung nahe. Insbesondere «muss sichergestellt
sein, dass die Erklärung tatsächlich von der be-
troffenen Person stammt und wirklich ihrem
wohlüberlegten Willen entspricht» [10]. Kurzum:

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerische Ärztezeitung / Bulletin des médecins suisses / Bollettino dei medici svizzeri •2005;86: Nr 11 691



Ethik

Valide und medizinisch umsetzbare Patienten-
verfügungen sollten individuell und in einem
Beratungsgespräch erstellt werden.

Die Berücksichtigung der 
Gesundheitssituation des Verfügenden
Je nachdem, ob eine Krankheitsdiagnose vorliegt
oder nicht, ändert sich die Ausgestaltung der 
Patientenverfügung grundsätzlich. So gewinnt
bei einer Verfügung ohne bekannte Diagnose die
erwähnte Werterklärung an Gewicht gegenüber
den medizinisch-pflegerischen Anordnungen.
Die Werterklärung ist ein Teil der Patientenver-
fügung, der auf der Grundlage persönlicher Re-
flexion Einblick in die persönlichen Wertvorstel-
lungen des Verfügenden gibt. Hans-Martin Sass
und Rita Kielstein nennen dieses Erfassen der
Wünsche und Werte eines Patienten eine Wert-
anamnese, «weil diese Informationen, ähnlich
wie andere anamnestisch erhobene Daten, un-
verzichtbar in jede gute patientenorientierte Be-
handlung einfliessen müssen […]» [11]. Auf-
grund des Umstands der Nichtvorhersehbarkeit
gesundheitlicher Entwicklungen machen detail-
lierte medizinische Anweisungen bei «Gesun-
den» nur wenig Sinn, weil das Spektrum mögli-
cher Entscheidungssituationen und medizini-
scher Massnahmen viel zu gross ist. In diesen 
Fällen liefert eine authentische, persönliche
Werterklärung mehr Klarheit. Liegt zum Zeit-
punkt der Erstellung aber bereits eine Krank-
heitsdiagnose vor, so kann die Formulierung me-
dizinischer Massnahmen detaillierter erfolgen.
Diese geschieht unter «Einbeziehung von ad-
äquaten Informationen über mögliche Krank-
heitsverläufe, unter Reflexion auf eigene Werte
und Präferenzen» [6]. Diese Aufklärung und 
Beratung hat am besten interdisziplinär durch
medizinische Fachpersonen und Beratungsstel-
len zu geschehen. 

Qualitätsstandards für 
Patientenverfügungen

Das bereits erwähnte Gutachten des Deutschen
Bundesministeriums für Gesundheit [6] hat auch
Qualitätsstandards für Patientenverfügungen for-
muliert. Dies sind folgende: 

Anforderungen an die Willensbildung
– Entdecken eigener Wertvorstellungen;
– Aufklärung und Beratung;
– Motivation und Ziele.

Formale Anforderungen
– Form;
– Datierung;
– Aufbewahrung;
– Bekanntgabe.

Inhaltliche Anforderungen
– Inhaltliche Minimalanforderungen;
– Grad der Verbindlichkeit;
– Reichweite der Verfügung.

Willensbildung

Zur Willensbildung gehört auch die persönliche
Werterklärung, die ausdrücklich in einer Verfü-
gung formuliert werden soll. Für die praktische
Umsetzung hat Hans-Martin Sass, Leiter des Zen-
trums für medizinische Ethik der Ruhr-Univer-
sität Bochum, zusammen mit der Ärztin Rita 
Kielstein (Universität Magdeburg) ein Vorgehen 
entwickelt [11]. Grundlage sind sieben «Krank-
heits»-Geschichten zu Demenz, infauster Pro-
gnose, künstlicher Ernährung, maschineller Be-
atmung, langanhaltendem Koma, schwerer und
fortgeschrittener Erkrankung und Suizid, mit
denen sich der medizinische Laie auseinander-
setzt. Der Leser/die Leserin wird aufgefordert,
sich in die beschriebene Situation zu versetzen
und sich der eigenen Werte, Wünsche, Ängste
und Ziele bewusst zu werden. Anschliessend
nimmt der Leser/die Leserin Stellung zu sechs
für medizinische Interventionen zentralen Fra-
gestellungen (Lebensdauer, Schmerz, Abhängig-
keit, Begleitung, Sterbeort usw.) und nimmt eine
aktuelle und prospektive Bestimmung vor. Das
Modell von Sass und Kielstein besticht durch
seine Gründlichkeit; es setzt indes hohe Anfor-
derungen an die Bereitschaft zur Auseinanderset-
zung sowie an die kognitiven Fähigkeiten
des/der Verfügenden. 

Der Leiter des Hospizes Stuttgart, Dr. med. 
Johann-Christoph Student, hat zusammen mit
dem Juristen Thomas Klie in einem auch für 
medizinische Laien sehr verständlichen und 
deshalb empfehlenswerten Buch ebenfalls eine
Hilfestellung zur Werterklärung entwickelt [7].
Diese ist weniger strukturiert und umfangreich,
dürfte aber gerade deshalb für die praktische Um-
setzung in der Regel geeigneter sein.

Auch weitere angewandte Methoden wie
Biographiearbeit können hier eingesetzt werden
[12]. Die Beratung umfasst neben den medizini-
schen Informationen wesentlich auch die Beglei-
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tung der persönlichen Auseinandersetzung
sowie die Hilfe beim Formulieren von eigenen
Wertvorstellungen. 

Datierung/Gültigkeit

Was die Datierung anbelangt, gibt es weder in
Deutschland noch in der Schweiz klare Vorga-
ben. In den vergangenen Jahrzehnten wurde
vielfach auf die in den USA durch den «Natural
Death Act» eingeführte Maximaldauer von fünf
Jahren zurückgegriffen. Gerade der jüngste Ent-
scheid des deutschen Bundesgerichtshofes im
«Lübecker Fall» hat hingegen die schon bisher in
Deutschland vertretene Gültigkeit bis zum Wider-
ruf bekräftigt [13]. Auch die im Vorentwurf
zum neuen Vormundschaftsrecht vorgeschlagene
Handhabung sieht bei der Patientenverfügung
keine zeitliche Beschränkung vor. 

Information über das Vorhandensein,
die Aufbewahrung und den Zugang
zu Verfügungen

Eine erstellte Patientenverfügung nützt wenig,
wenn der Hausarzt oder der behandelnde Arzt
und das pflegende Team nicht darüber orientiert
sind oder die erstellte Verfügung nicht vorlie-
gend oder zugänglich ist. Deshalb sind Vertrau-
enspersonen, Angehörige und der (Haus-)Arzt
idealerweise schon beim Verfassen einer Verfü-
gung mit einbezogen oder werden spätestens
nach dem Erstellen über das Vorhandensein infor-
miert [6]. Der Bericht des Deutschen Bundes-
ministeriums für Gesundheit weist auch darauf
hin, dass die schnelle Verfügbarkeit einer Verfügung
eine Voraussetzung für die Umsetzung ist [10].
Deshalb tragen viele Menschen ihre Verfügung
immer auf sich (z.B. im Portemonnaie), was aber
nicht immer praktikabel ist. Am einfachsten und
sichersten ist eine Aufbewahrungsstelle, die die
Verfügung im Bedarfsfall weiterleitet. 

Beratung

Die persönliche Beratung ist der geeignete Rah-
men, um die obengenannten Qualitätskriterien
zu erreichen, insbesondere die Anforderungen
an die Willensbildung. Die/der Verfügende kann
darin auch auf die drei eingangs erwähnten
Aspekte der Verfügung hingewiesen werden, 
wie z.B. die Selbstverantwortung, die Verfügung
regelmässig zu überprüfen und sie anzupassen.

So entsteht eine authentische Verfügung unter
Einbezug formaler und inhaltlicher Vorgaben,
die eine hohe Gewähr bietet, dass der Patienten-
wille im Ernstfall auch befolgt werden kann. 

Die Beratung umfasst folgende Aspekte: 
– Prozessbegleitung in der persönlichen Aus-

einandersetzung;
– Sachinformation über verfügungsrelevante

Themen;
– praktische Hilfestellung beim Verfassen der

Verfügungen. 

Berücksichtigung von Patienten-
verfügungen durch Ärzte und 
Pflegepersonen 

Schliesslich spielen Pflegefachpersonen, Ärzte
und Ärztinnen natürlich eine zentrale Rolle bei
der Umsetzung des in Patientenverfügungen 
dokumentierten Willens. Das Deutsche Bundes-
ministerium für Justiz schlägt vor, die Frage nach
einer vorhandenen Patientenverfügung routinemäs-
sig bei jeder Aufnahme in ein Alters- und Pflegeheim
oder in eine Klinik zu stellen [4]. Diese Forderung
sollte auch in der Schweiz umgesetzt werden. Die
Verankerung der Patientenverfügung und die
Klärung der Verbindlichkeit in den Richtlinien
der SAMW ist ein wichtiger Schritt hin auf die-
ses Ziel [5, 14]. Eine in einem Akutspital durch-
geführte Untersuchung zeigt zudem, dass die
Frage nach einer Patientenverfügung von Patien-
ten und Patientinnen fast immer positiv aufge-
nommen wird [15]. 

Zuweilen begegnet man der Befürchtung,
dass der vermehrte Einsatz von Patientenver-
fügungen zu einer Bevormundung des Medizi-
nalpersonals durch die Patienten führe und die
ärztliche und pflegerische Kompetenz damit un-
tergraben werde. Federspiel sieht die Patienten-
verfügung als geeigneten Anlass für den Arzt/die
Ärztin, um mit dem Patienten/der Patientin eine
Auftragsklärung für Entscheidungen am Lebens-
ende vorzunehmen. Dass diese nötig ist, ins-
besondere bei Patienten mit fortschreitenden
malignen Erkrankungen, zeigt auch der Kom-
mentar von Urs Strebel [16] zu dem von Bern-
hard Wälti in der Schweizerischen Ärztezeitung
vorgestellten Fall einer krebskranken Frau [17].
So betrachtet, kann die Patientenverfügung, das
Verfassen oder Überarbeiten derselben zusam-
men mit der Patientin/dem Patienten, evtl. in
Zusammenarbeit mit einer Beratungsstelle, für
Ärztinnen und Ärzte im Gegenteil eine Ent-
lastung darstellen. 

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerische Ärztezeitung / Bulletin des médecins suisses / Bollettino dei medici svizzeri •2005;86: Nr 11 693



Ethik

Umsetzung in der Praxis

Abschliessend soll aufgezeigt werden, wie die ge-
nannten Voraussetzungen praktisch umsetzbar
sind.

GGG Voluntas berät seit 1993 Menschen
beim Erstellen von Verfügungen mit geschulten
freiwilligen Beratern/-innen. Die Vorbereitung
umfasst medizinische, juristische, ethische und
gesprächspsychologische Themen. Die Freiwilli-
gen erhalten Praxisbegleitung und Fortbildung. 

Meldet sich eine interessierte Person zur Be-
ratung an, so erhält sie einen Fragebogen zur per-
sönlichen Werterklärung. In der ersten Beratung
wird über die Motivation und den Anlass, warum
Verfügungen erstellt werden sollen, gesprochen.
Ein Entwurf der persönlichen Werterklärung
wird zusammen mit der/dem Verfügenden (im
folgenden Mandant genannt) verfasst. Auf ver-
schiedene wichtige Punkte wird hingewiesen, so
auf das Gespräch mit den Angehörigen und dem
(Haus-)Arzt sowie über die Notwendigkeit, vor-
liegende Diagnosen in der Verfügung ausdrück-
lich zu erwähnen. Vorbereitend zur folgenden
Beratungssitzung wird der Mandant über medi-
zinische Massnahmen informiert. In der zweiten
Beratungssitzung werden die medizinischen
Massnahmen besprochen und festgelegt sowie
mögliche weitere Verfügungen (Vorsorgeauftrag,
Vollmacht, Bestattungsverfügung) verfasst. Sind
alle Verfügungen erstellt, können sie durch GGG
Voluntas beim Ärztenotruf der Medizinischen
Gesellschaft Basel hinterlegt werden. Dies garan-
tiert jederzeit eine schnelle Verfügbarkeit der
Verfügung(en). Der Mandant erhält einen Trä-
gerausweis, der über das Vorhandensein und die
Hinterlegung der Verfügungen auf der Medizini-
schen Notrufzentrale Basel informiert und auf
dem die Rufnummer der Medizinischen Notruf-
zentrale angegeben ist. Vier Jahre nach der letz-
ten Hinterlegung wird der Mandant/die Man-
dantin an die Überprüfung und Erneuerung der
Verfügungen erinnert. Wiederum steht die Mög-
lichkeit einer Beratung offen, in der Änderungen
in der Werthaltung oder in der gesundheitlichen
Verfassung besprochen und in die Verfügungen
aufgenommen werden. 
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